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FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl.21.B91/47-1a/1975 
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1010 Wien, den ......... 13 .•... J:uni ................. 1975 
~tll~n=-!ng 1 
T cl.phon 57 56 S~ 

lL~~ t .1!. 0 r t \1.....!LB: 
der Anfrage der Abgeordneten Dr~BLENK, 
STORS, HP~GSPIEL und Genossen an den Herrn 
Bundesminister für soziale Verwaltung be­
treffend die Einbeziehung von körperlich 
und geistig Behind~rten in die Sozialge-

e·r .~ b ('\T ~/.I o~ I ~1 s uz~e ung ~o. ~ _~/0/. 

Die Abgeordneten Dr.BLuTK, STORS, HAGSPIEL 

und Genossen haben an mich folgende Anfrage gerichtet: 

1.) Sind Sie bereit, iu prilfen, unter welchen 
Voraussetzungen Behinderte ~ft unter Berück-­

sichtigung ihrer besonderen J..Jebenssitua.tion -

inden Kreis der Versicherten:n.ach dem All .... 

gemeinen Sozialversicherungsgesetz einbezogen 
werden können? 

2 .. ) Sind Sie bereit, Vorschläge auszua.rbei ten.~ 

nach denen besondere IJeistungen für Behinderte -

wie etwa. heilpädagogiscne und medizin.isc:heI"IaB-~ 

nahmen - ebenfalls direkt über das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz abgedeckt werder.. 
können und nicht nur - \-fie jetzt - im Rahmen 

der sozialen Fürsorgebestimmungen? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mi.ch, 

folgendes mitzuteilen: 

Nach Art.10 1\.'Os .. :1 Z,,11 B .. ·VG und der ständigen 
Rechtssprechung des Verfassungsgerichtshofes hiezu 
fallen unter den Tatbestand 1!SozialversicherungS'l}leSen 11 

die Maßnahmen, die vom zuständigen Gesetzgeber zum 

'I 
I 

... .1 
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Alteretc. 
bedrohten vrirtschaftlichen Existenz des Einzelnen 
sOi.'lTie seiner Angehörigen getroffen v:erden. ·wesent­

lich für diese I'la.6nahmen ist ferner, daß für ihre 
GEn,!ährung sowie ihre Finanzierung neben einer 

Reihe anderer Prinzipien, vlie das der Riskenge­
meinschaft und der Solidarität, in einem besonderen 
Maß das Versicherungsprinzip bestimmend ist. Insbe­

sondere das Versicherungsprinzip hat im Hinblick auf 

das Hauptziel der Sicherung der wirtschaftlichen 

E'Xistenz, an daz objektive i'lerh"1!1al der Er';lerbstätig-

.keit des Einzelnen anz:lknüpfen" Maßnahmen der Sozial­

versicherung können daher nur solche sein, die sich 

innerhalb der durch .j :Lese Krjterien Iü8.:I"kie:r·ten G~('enZeTt 

bel.'lTegen. 

Bezogen auf Behinderte bedeutet diese Verfassungs-

B.i"l Behinderte nur dann erbracht vierdeD. können') WElnn der 

Behinderte .ent\veder zur Riskengeme::i.nschaft der Erwerbs­

tätigen zählt und dadurch von einer bestehenden Sozial­
versicherungspflicht erfaßt wird oder wenn der Behinderte 

Angehöriger einer PersOn ist; die diese Voraussetzungen 

erfüllt. 

Wenn auch die Verfassung und deren Interpretation 
der einfachen Bundesgesetzgebung bei der sozialver­
siche:L'ungsrechtlichen Hilfe für Behinderte Schranken 

setzt, so hat die Sozialversicherung die in...l1.erhalb 

dieser Schra..'1ken bestehenden I'1öglichkeitenz.u Gusten 

dieses Personenkreises bei 1fleitem noch nicht ausge­

schöpft .. Dies gilt i.n erster Linie für die 11aßnahmen 

der Rehabilitation , die nach heu.tiger Auffassung im 

Mittelpunkt der Bebindertenbilfe stehen mUseen und die 
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auch die von den Anfragestellern angeregten hei~­
pädagogischen und medizinischen Maßnahmen mitein­
zuschließen. 

Ich habe die Absicht, von den er"Vläh..l1ten gegebenen 
Möglichkeiten Gebrauch zu machen und eine Neureg.elung 
der Rehabilitation in der Sozialversicherung im Zuge 
der nächsten. Novellierung des Allgemeinen Sozialver­
sicherungsgesetzes und der anderen Sozialversicherungs­
gesetze in die Wege zu leitene Meine diesbezliglichen 
Vorstellungen habe ich bereits ~~läßlich des am 
21 .. l j: .. 1975 veranstalteten Symposions des Bundes-­
ministeriums für soziale Verwaltung zu dieseIiI lI'hema 

der ÖffentlichkeitbekarlJ."1tgegeben und die zuständigen 
Stellen um. eine erste I1cinllrlg hiezu gebeten. 

Zur Beantwol"°tung der der vorliegenden imfrage zu. 

Grunde liegenden Frage n.ach Ge-wiib.rung besonderer 
IJeistungen an Behinderte möchte ich erneut aufeinigo 
l-J0sentliche I"Ierkmale der von mir angestrebten Ne1.1.­
regelung der Rehabilitation im Bereich der Sozial ver~· 

sicherung hinweisen. 

Ziel dieser Reform ist es, die volle Wiederein­
gliederung desBE:=;hinderten in die Gemeinschaft herbei­
zuflihren'- und nicht nur, wie bisher~ in erster Linie 
seine Arbeitsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Durch die 
Gewährung aufeinander abgcf:itimmter medizinischer, 
beruflich.er und. sozia.ler Maßnahmen ,um körperlich 
geistig oder seelisch behinderte Menschen bis zum 
höchsten individuell erreichbaren Grad ph~lsischer, 
geistiger, seelischer,beruflicher und wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit herzustellen oder wiederherzustellen, 
soll dieses Ziel erreicht werden. Dieses Leitmotiv 
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der Versicherungsträger für die Anwendung der ver­
schiedenen Einzelmaßnahmen der Rehabilitation muß 
für alle Versicherungsträger gelten~ da es nur ein, 
von der besonderen Aufgabenstellung der einzelnen 
Versicherungszl,reige unabhängiges Ziel der Reha.bili tation 

gibt. 

Angesichts der Bedeutung der Rehabilitation für den 
Einzelnen und die Gemeinschaft ist ferner "beabsichtigt, 
die Gey.i3.hrung der Rehabiliation in der Sozialversicherung 
in eine Lei.stungsverpfliGhtung (ier Versicherungsträger 

umzuwandeln .. Allerdings wird sich diese Umwandlung nicht 
in einem Zug ·für Versicherte u.nd Angehörige verv·lirklichen 

lassen, weil die vornan.denen Ein:l':'ichtungen ganz einfach 

nicht ausreichen \...rurden. Daher soll der Kreis clerjenigen, 

t 
f 

kommen, z.,;ar um i'l.ngehörige erweitert werdEm , die Gewäl~~l~u.ng 

der Rehabilitation an. diese Personen im Einzelfall für 
eine Überga..l1gszei t jedoch .noch. als Ermessensleistung der 
Versicherun.gsträger fortgefi.i.hrt~\ferdene 

Eine autonome Einbeziehung aller Behindert;en. in das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz ohne jede Ein~ 
sChränkung, wie (las die Anfragesteller für 'l,vünschenswert 

halten, ist auf Grund der eingangs dargestellten Ver­

fassungs lage nicht mBglich. Eine nach den skizzierten 

Grun.dsätzen funktionierende Rehabilitation, '~vie si.e die 

Neuregelung der Rehabili tationin. der Sozialversichert.H"l.g 

zum Ziel hat, wird da.zu bei t!'agon, die Bedürfnisse de::.'> 
Behinderten l.'liei taus v.:irkungsvoller als heute zu be­

friedigen. Dies gilt sOv/Ohl in qualitativer Hinsicht im 
Hinblick auf die umfassend zu geVJährende Rehabi1itation 
als auch in quantita.tiver Hinsicht angesichts der Tat­
sache, daß über 90 v .. H. der Bevölke!;'ung unter dem Schutz 
der Sozialversicherung stehen. 
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